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Abklärungsauftrag Nr. 5 

Das System und die Abläufe bei der Personalrekrutierung bei der Besetzung von Lehrstühlen 

an der Universität Luzern sind der Kommission aufzuzeigen.  

 

 

Überblick Berufungsverfahren an der Universität Luzern 

Bei neu zu schaffenden Lehrstühlen bzw. Professuren, aber auch bei der Wiederbesetzung o-

der der Umwandlung eines Lehrstuhls bzw. einer Professur, geht dem eigentlichen Berufungs-

verfahren ein sorgfältiger Planungsprozess voraus. Die jeweilige Fakultät erarbeitet einen so-

genannten Strukturbericht, welcher der Genehmigung durch den Senat und den Universitätsrat 

bedarf. 

 

Der Strukturbericht umfasst alle entscheidrelevanten Tatsachen und Informationen zum geplan-

ten Lehrstuhl bzw. der geplanten Professur. Dazu gehören auch Angaben betreffend die Art der 

Professur (insbesondere ordentliche oder ausserordentliche Professur oder Assistenzprofes-

sur) mit entsprechender Begründung. Dazu gehören ebenso die fachrelevanten Krite rien für die 

Besetzung der Professur, wie auch eine Analyse der Gleichstellungssituation. In der Regel wird 

auch der konkrete Ausschreibungstext und Informationen über die Zusammensetzung der Be-

rufungskommission in den Strukturbericht aufgenommen. 

 

Nach der Genehmigung des Strukturberichts durch den Senat und den Universitätsrat leitet die 

Fakultät das (formelle) Berufungsverfahren ein, das sich nach den Bestimmungen des Beru-

fungsreglements der Universität Luzern richtet (SRL Nr. 539d). Im Einzelnen ist ein e Beru-

fungskommission einzusetzen und die betreffende Stelle auszuschreiben.  

 

Bei der Zusammensetzung der Berufungskommission ist auf eine möglichst ausgewogene Ver-

tretung der Geschlechter zu achten. Teil der Kommission ist auch ein oder eine Chancengleic h-

heitsdelegierte. An den Kommissionssitzungen nimmt zudem eine oder ein von der Rektor in o-

der dem Rektor beauftragte Senatsberichterstatterin oder beauftragter Senatsberichterstatter 

teil, deren oder dessen Aufgabe es ist, objektiv zu beurteilen, ob das Verfahren ordnungsge-

mäss durchgeführt wird. Die oder der Senatsberichterstattende und die oder der Chancen-

gleichheitsdelegierte erstellen nach Abschluss der Kommissionsarbeit je einen Bericht.  

 

Die Berufungskommission schliesst ihre Arbeit mit einem Bericht und einer Berufungsliste ab, 

die der Fakultätsversammlung zur abschliessenden Prüfung übermittelt wird. Der Entscheid der 

Fakultät wird sodann dem Senat vorgelegt, der für die Berufung zuständig ist (§ 13 Abs. 2a 

Universitätsstatut, SRL Nr. 539c). Die Berufung bedarf schliesslich der Genehmigung durch 

den Universitätsrat (§ 16 Abs. 1k Universitätsgesetz, SRL Nr. 539).  

 

Anschliessend folgt das eigentliche Anstellungsverfahren mit Berufungsverhandlungen und 

Ausstellung des Vertrags unter Mitwirkung der Rektor in oder des Rektors, der Prorektorin oder 

des Prorektors Personal und Professuren, der Dekan oder des Dekans der betreffenden Fakul-

tät und der zu berufenden Person. 

 

Alle in das Berufungsverfahren involvierte Personen unterliegen der Geheimhaltungspflicht. Für 

die Mitwirkenden gelten zudem die Ausstandsregeln gemäss den Richtlinien des Universitäts-

rates betreffend Ausstand in Berufungsverfahren. Die Verfahrenstransparenz wird insbeson-

dere durch die Festlegung klarer Auswahlkriterien, die Dokumentation sämtlicher 
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verfahrensrelevanter Vorgänge (Protokollierung) gewährleistet. Verschiedene Regelungen und 

Massnahmen dienen der Erreichung der Ziele der Chancengleichheit und Diversität.  

 

Einzelheiten zum Berufungsverfahren und Ausführungen zu Spezialfällen können den dieser 

Übersicht beiliegenden Dokumenten entnommen werden (Prozessablauf, Leitfaden für das Be-

rufungsverfahren, Berufungsreglement der Universität Luzern, Richtl inien des Universitätsrates 

betreffend Ausstand in Berufungsverfahren). 

 

 

22. September 2023 rarc 
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Anhang 1: Prozessablauf 

Stand: Mai 2023 

Der hier abgedruckte Prozessablauf zeigt das Berufungsverfahren in vereinfachter Form. Je nach den Umstän-
den des Einzelfalls (z.B. Anzahl Bewerbungen) und fakultären Besonderheiten (z.B. Festlegung der Evaluati-
onskriterien durch Zirkularbeschluss oder anlässlich einer ersten Sitzung der Kommission) kann der Ablauf von 
der folgenden Darstellung abweichen. Für Einzelheiten ist auf den Leitfaden (Ziff. 4) zu verweisen. 

Typischer Ablauf eines Berufungsverfahrens  

 

 

Anhang 1 
Leitfaden Berufungsverfahren 

Stand Mai 2023 

Verfassen des 
Strukturberichts  

Genehmigung 
des Strukturbe-

richts (Senat und 
Universitätsrat) 

• Einsetzung der Be-
rufungskommission 

• Ausschreibungstext 
und Ausschreibung  

Festlegung der Evalua- 
tionskriterien und deren 
Gewichtung (Zirkular- 
verfahren oder Sitzung) 

• Freigabe der Bewerbun-
gen an die Kommission 

• Erste individuelle Sich-
tung der Bewerbungen 

Diskussion und Kate-
gorisierung der Bewer-
bungen (A, B, C) 

Evaluation der For-
schungsleistung 
(Schriftbegutach-
tung) 

• Bewerbungsvorträge 
• Gespräche mit der 

Kommission 
• Evtl. weitere Verfah-

renselemente 

• Abschliessende Diskus-
sion in der Kommission 

• Erstellen der Beru-
fungsliste 

• Verfassen des Beru-
fungsberichts 

Entscheid der Fakultät 
und Antrag an Senat  
und Universitätsrat 

Berufung bzw. 
Genehmigung der  

Berufung  
(Senat, Unirat) 

Berufungsverhand-
lungen und Stellen-

antritt 

Arbeit der Berufungskommission 

Zuständigkeit Senat /  
Universitätsrat 

Farblegende: Zuständigkeit Fakultät Zuständigkeit Berufungs-
kommission 



  

PROREKTORAT PERSONAL UND 
PROFESSUREN 
 
 

  
 

  

 
 
 
 

 
 

Leitfaden für Berufungsverfahren an der Universität Luzern 
Beschlossen durch den Senat der Universität Luzern am 8. Mai 2023 
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1 Zielsetzung des Leitfadens 

Professorinnen und Professoren sind für die Lehre, Forschung und Mitarbeit in der akademischen 
Selbstverwaltung für die Universität von zentraler Bedeutung. Entsprechend sorgfältig soll das Beru-
fungsverfahren erfolgen. Der vorliegende Leitfaden konkretisiert die Verfahren zur Besetzung von 
Professuren an allen Fakultäten der Universität Luzern. Er ergänzt das Berufungsreglement und er-
läutert die dort sowie in anderen einschlägigen Erlassen der Universität Luzern und des Kantons 
statuierten Regeln. Er hat Empfehlungscharakter und klärt Grundsätze und Abläufe mit dem Ziel, 
Qualität, Verfahrenstransparenz, Effizienz sowie die Chancengleichheit im Berufungsverfahren zu 
gewährleisten. Der Leitfaden richtet sich an die am Verfahren beteiligten universitären Organe und 
Personen, an Bewerbende und an die interessierte Allgemeinheit.  

Der Anhang zum Leitfaden enthält verschiedene Muster, Vorlagen und Merkblätter. Er wird den mit 
Berufungsverfahren befassten Gremien und Personen der Universität Luzern zur Verfügung gestellt, 
aber nicht veröffentlicht. Gemäss Beschluss des Senats vom 8. Mai 2023 ist für die Aktualisierung 
des Anhangs das Prorektorat Personal und Professuren abschliessend zuständig. 

2 Übersicht über den Ablauf des Verfahrens und Abgrenzungen 

2.1 Vor dem Berufungsverfahren: Strukturbericht 

Mit Blick auf die Dauer von Berufungsverfahren sollte die Planung frühzeitig an die Hand genommen 
werden. Gemäss § 1 Abs. 4 Berufungsreglement soll die Berufungskommission in der Regel mindes-
tens 1.5 Jahre vor einer fälligen Emeritierung eingesetzt werden und das Berufungsverfahren einlei-
ten. Wird eine Professur aus anderen Gründen frei, so ist ebenfalls für die rechtzeitige Einsetzung 
der Berufungskommission zu sorgen. 



  

Leitfaden Berufungsverfahren 
Seite: 3/19 

 

 

Dem Berufungsverfahren geht die Entscheidung vor, mit welcher Ausrichtung ein Lehrstuhl bzw. eine 
Professur neu geschaffen, wiederbesetzt oder umgewandelt werden soll. Diese Planung erfolgt durch 
die Fakultäten, sie ist allerdings durch den Senat und den Universitätsrat zu genehmigen.1 Diesem 
Zweck dient ein sogenannter Strukturbericht (für Einzelheiten siehe Ziff. 4.1 und Anhang 2). Soll ein 
Lehrstuhl nicht mehr wiederbesetzt werden, kann sich ebenfalls ein Strukturbericht aufdrängen, z.B. 
wenn Stellenprozente einer Professur zur Umwandlung oder Aufstockung einer anderen Professur 
verwendet werden; ein Berufungsverfahren erübrigt sich dann allerdings. 

Der Ausschreibungstext muss nicht zwingend bereits Teil des Strukturberichts sein; vielmehr ist für 
die eigentliche Ausschreibung die Fakultät verantwortlich (§ 5 Abs. 1 und 2 Berufungsreglement; 
siehe dazu auch Ziff. 4.1.2).  

2.2 Regel: Besetzung des Lehrstuhls durch formelles Berufungsverfahren 

Wird der Strukturbericht durch Senat und Universitätsrat genehmigt, kann durch die Fakultät das 
eigentliche (formelle) Berufungsverfahren eingeleitet werden (dazu im Einzelnen hinten, Ziff. 4). 
Dieses beginnt mit der Einsetzung der Berufungskommission und der Ausschreibung der zu beset-
zenden Stelle durch die Fakultätsversammlung. Die Berufungskommission schliesst ihre Arbeit mit 
einem Bericht und einer Berufungsliste ab, die der Fakultätsversammlung zur abschliessenden Prü-
fung übermittelt werden (§ 6 Berufungsreglement). Der Entscheid der Fakultät wird sodann dem Se-
nat vorgelegt. Dessen Entscheid über die Berufung bedarf schliesslich der Genehmigung durch den 
Universitätsrat. 

Im Anschluss an den Entscheid des Universitätsrates folgt das eigentliche Anstellungsverfahren 
(Berufungsverhandlungen und Ausstellung des Vertrages) unter Mitwirkung der Rektorin oder des 
Rektors, der Prorektorin oder des Prorektors Personal und Professuren, der Dekanin oder des De-
kans sowie der zu berufenden Person. Dieses Verfahren folgt den entsprechenden Vorgaben des 
Universitätsrates und ist nicht Gegenstand des vorliegenden Leitfadens. 

2.3 Ausnahme: Direktberufung 

Sogenannte Direktberufungen, d.h. die Besetzung von Professuren ohne Ausschreibung, sind an der 
Universität Luzern ausnahmsweise erlaubt (vgl. § 1 Abs. 3 Berufungsreglement). Direktberufungen 
wohnt eine gewisse Ambivalenz inne. Einerseits bergen sie das Risiko, dass eine Professorin oder 
ein Professor berufen wird, die oder der sich in einem offenen, transparenten und strukturierten Be-
rufungsverfahren womöglich nicht gegen die Mitbewerbenden durchgesetzt hätte. Andererseits hätte 
ein vollständiges Verbot von Direktberufungen die unerwünschte Folge, dass eine herausragende 
Persönlichkeit, die eine eigentliche «Idealbesetzung» wäre, nicht gewonnen werden kann, weil sie 
sich aus konkreten Gründen (insbesondere mit Blick auf ihre aktuelle berufliche Position) keinem 
Berufungsverfahren stellen kann oder will. 

Vor diesem Hintergrund schliesst das Berufungsreglement Direktberufungen nicht aus, sondern re-
gelt diese wie folgt: «Von einem Verfahren nach Absatz 2 (d.h. von einem ordentlichen Berufungs-
verfahren unter Mitwirkung einer Kommission) kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn die 
Berufung einer Persönlichkeit mit herausragendem Ausweis in Forschung und Lehre nur auf dem 
Wege der Direktberufung möglich ist.» (§ 1 Abs. 3 Berufungsreglement). Ein besonderes Verfahren 
für Direktberufungen sieht das Berufungsreglement nicht vor. Folgende Punkte sind jedoch im Hin-
blick auf die erwähnten Bedenken gegenüber einer Direktberufung zu beachten: 

- Die Direktberufung erlaubt kein Abweichen vom Erfordernis, einen Strukturbericht zu erstellen 
und genehmigen zu lassen; dieses Erfordernis ergibt sich aus dem Statut der Universität Luzern 
und nicht aus den Verfahrensbestimmungen des Berufungsreglements. Entsprechend kann keine 

 

1 § 13 Abs. 2 Bst. g Statut der Universität Luzern. 
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Direktberufung erfolgen, wenn nicht der Bedarf, die Finanzierung und die Infrastruktur geklärt sind 
(vgl. zum Inhalt des Strukturberichts im Einzelnen Ziff. 4.1.2 und Anhang 2).  

- Eine Direktberufung ist nur dann zulässig, wenn ausnahmsweise die Besetzung der Stelle mit der 
gewünschten herausragenden Persönlichkeit nicht möglich wäre, wenn ein ordentliches Beru-
fungsverfahren durchgeführt würde. Die Direktberufung dient somit nicht der Verfahrensverkür-
zung oder -vereinfachung. Sie ist vielmehr nur erlaubt, wenn die spezifischen Bedingungen der 
Direktberufung erfüllt sind, d.h. wenn die für die zu besetzende Position am besten geeignete 
Persönlichkeit anders als durch Direktberufung nicht für eine Anstellung an der Universität Lu-
zern gewonnen werden könnte. 

Damit impliziert die Direktberufung sorgfältige Abklärungen u.a. betreffend das mögliche Bewerber-
feld, die Gleichstellungssituation in der betroffenen Fakultät und den Leistungsausweis der Persön-
lichkeit, die auf diesem Wege berufen werden soll. Diese Abklärungen orientieren sich an denselben 
Evaluationskriterien, die bei einem ordentlichen Berufungsverfahren angewandt werden (dazu Ziff. 
4.4.1) und sie sind zuhanden der universitären Organe (Fakultät, Senat, Universitätsrat) zu doku-
mentieren. In Anlehnung an § 4 Abs. 1 Berufungsreglement gehören zu dieser Dokumentation, neben 
den üblichen Unterlagen (CV, Publikationsliste, Ausweis über die Lehrbefähigung usw.) auch min-
destens zwei externe Gutachten, das die Voraussetzungen der Direktberufung («herausragender 
Ausweis in Forschung und Lehre») bestätigen. Für interne und externe Berichte und Gutachten sind 
sinngemäss die Ausstandsregeln anwendbar, die für ordentliche Berufungsverfahren gelten (dazu 
Ziff. 3.2 und Anhang 11). 

Da von einem Strukturbericht, wie erwähnt, nicht abgesehen werden kann, muss es aus Gründen 
der Verfahrenseffizienz als zulässig angesehen werden, den Strukturbericht mit dem Antrag auf Di-
rektberufung einer bestimmten Persönlichkeit zu verbinden, sodass das Berufungsgeschäft in den 
damit befassten Organen jeweils nur einmalig traktandiert werden muss. 

2.4 Zu «Hausberufungen» insbesondere 

Die Berufung einer Person, «die bei Eröffnung des Berufungsverfahrens an der Universität Luzern 
angestellt» ist «und die nie während einer angemessenen Dauer auf postdoktoralem Niveau an einer 
anderen Universität oder einer akademisch vergleichbaren Einrichtung gelehrt oder geforscht» hat, 
ist an der Universität Luzern ausdrücklich zulässig (vgl. § 2 Abs. 3 Berufungsreglement). Im akade-
mischen Sprachgebrauch wird von einer «Hausberufung» gesprochen.  

Hausberufungen können auf erhebliche Vorbehalte stossen, wobei es je nach Disziplin bzw. Fakultät 
bei der Wahrnehmung deutliche Unterschiede gibt. Unter anderem kann der Vorwurf der «Vettern-
wirtschaft» im Raum stehen; zu denken ist sodann an mögliche Abhängigkeiten, die insbesondere in 
kleinen Fächern geschaffen werden. Im Berufungsreglement werden Hausberufungen zwar nicht un-
tersagt. Allerdings ist vorgesehen, dass eine solche «Anstellung in der Regel mit der Verpflichtung 
zu verbinden» ist, «vor dem Antritt der Professur einen entsprechenden Forschungsaufenthalt von 
mindestens einem halben Jahr zu absolvieren» (§ 2 Abs. 3 Berufungsreglement).  

Für eine Hausberufung ist ein ordentliches Berufungsverfahren durchzuführen (keine Direktberu-
fung; siehe aber sogleich, Ziff. 2.5) und es ist besonders sorgfältig auf Ausstandsgründe zu achten; 
idealerweise werden betreffend die während des Verfahrens bereits an der Universität angestellte 
Person mindestens zwei Gutachten von universitätsexternen Expertinnen oder Experten eingeholt, 
von denen mindestens eine Person Mitglied der Berufungskommission sein sollte. Von einem Beru-
fungsverfahren kann einzig dann abgesehen werden, wenn die betroffene Person einen Ruf an eine 
andere Universität mit ausgezeichneter Reputation erhalten hat, der auf dem Weg der Hausberufung 
abgewehrt werden soll.  
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In Fakultäten oder Disziplinen, in denen Hausberufungen klar negativ konnotiert sind, kann die Be-
werbung einer betroffenen Person mit dieser Begründung bereits in der ersten Sitzung der Beru-
fungskommission zurückgestellt werden, ohne dass eine eingehende Beurteilung anhand der Evalu-
ationskriterien stattfinden müsste (vgl. Ziff. 4.4.5).  

2.5 Abgrenzung: Beförderungs-/Umwandlungsverfahren und 
Stellenumstrukturierungen 

Weder eine Hausberufung noch eine Direktberufung liegt dann vor, wenn eine Assistenzprofessorin 
oder ein Assistenzprofessor auf ein Ordinariat befördert wird. Diese Umwandlungsverfahren unter-
liegen nicht dem Berufungsreglement, sondern den spezifischen Erlassen der Universität (Reglement 
über die Anstellung von Assistenzprofessorinnen und Assistenzprofessoren, SRL 539h). 

Ebenso wenig ist das Berufungsreglement anwendbar, wenn eine bestehende Professur eine in-
haltliche Erweiterung oder Neuausrichtung erfahren oder wenn die Anstellung anderweitig umstruk-
turiert werden soll, wie dies insbesondere bei Erhöhung oder Reduktion des Anstellungsgrades oder 
der Entfristung einer ausserordentlichen Professur zutrifft. Diese Umstrukturierungen, die zu einer 
Änderung der Anstellung führen, bedürfen der Genehmigung durch den Universitätsrat, der Anstel-
lungsbehörde für Professuren ist. Es wird sich in der Regel ein kurzer Strukturbericht aufdrängen, in 
dem die Gründe für die Umstrukturierung dargelegt werden; je nach Art und Bedeutung der Umstruk-
turierung wird die betroffene Fakultät den Antrag an Senat und Universitätsrat gegebenenfalls mit 
weiteren Unterlagen, etwa einem externen Gutachten, dokumentieren. 

2.6 Abgrenzung: Professur als Recht zur Titelführung (insbes. Titular- und 
Gastprofessuren) 

Kein Berufungsverfahren erfolgt dann, wenn keine Anstellung als Professorin oder Professor (mit 
Lehrstuhl) erfolgt, sondern lediglich eine Titelverleihung stattfindet. Die Voraussetzungen der Titel-
verleihung sind in den universitären «Richtlinien zur Verleihung von Titular- und Honorarprofessuren, 
ständigen Gastprofessuren sowie von Professuren für medizinische Wissenschaften an der Univer-
sität Luzern» geregelt. 

2.7 Drittmittelfinanzierte Professuren (Stiftungsprofessuren), Brückenprofessuren 
und SNF-Professuren 

Für das Verfahren der Besetzung von drittmittelfinanzierten Professuren (Stiftungsprofessuren) 
gelten die Regeln gemäss der Fundraising-Policy der Universität Luzern.2 Danach ist die Mitwirkung 
des Sponsors oder Donators an Entscheidungen im Berufungsverfahren nicht zulässig. 

Die Fundraising-Policy ist nicht anwendbar auf sogenannte «Brückenprofessuren», bei denen die 
Universität Luzern eine Anstellung gemeinsam mit einem institutionellen Partner (z.B. Luzerner Kan-
tonsspital) vornimmt. Soll eine ordentliche oder ausserordentliche Professur oder eine Assistenzpro-
fessur als Brückenprofessur besetzt werden, ist es zulässig, dass der institutionelle Partner der Uni-
versität Luzern ein Mitglied ohne Stimmrecht in die Berufungskommission entsendet (§ 4 Abs. 5bis 
Berufungsreglement, Fassung vom 5. April 2023, Inkrafttreten am 1. August 2023). Nicht davon be-
troffen sind Brückenprofessuren, bei denen eine Anstellung an der Universität Luzern lediglich in der 
Form eines Lehr- und Forschungsauftrages erfolgt, allenfalls verbunden mit einer Titelverleihung 
(z.B. Professur für medizinische Wissenschaften); für solche Anstellungen findet kein Berufungsver-
fahren statt (vgl. Ziff. 2.6). 

 

2 Reglement über die Einwerbung und Entgegennahme von Spenden und Sponsoringbeiträgen (Fundraising) an der Univer-
sität Luzern und Merkblatt zum Reglement. 



  

Leitfaden Berufungsverfahren 
Seite: 6/19 

 

 

Professurenstellen, die im Rahmen der verschiedenen Personenförderungs- bzw. Karriereinstru-
mente durch den SNF finanziert werden, sind nicht Gegenstand des vorliegenden Leitfadens. Auf die 
Vergabe dieser Fördergelder hat die Universität Luzern keinen direkten Einfluss; die Universität muss 
allerdings einem entsprechenden SNF-Antrag vorgängig zustimmen. Wird eine solche Professur vom 
SNF bewilligt, erfolgt ohne Berufungsverfahren und Genehmigungspflicht der universitären Organe 
eine Anstellung gemäss den SNF-Konditionen. 

3 Allgemeine Verfahrensgrundsätze 

3.1 Vertraulichkeit 

Sämtliche an Berufungen involvierte Personen unterliegen der Geheimhaltungspflicht und haben 
Informationen über die Beratungen, die Kandidatinnen und Kandidaten und den Stand des Verfah-
rens streng vertraulich zu behandeln. Sämtliche Unterlagen sind angemessen gegen unbefugte Ein-
sichtnahme durch Dritte zu schützen. Verletzungen der Vertraulichkeitspflicht verstossen gegen das 
Personal- und das Datenschutzrecht des Kantons Luzern, sie sind überdies strafrechtlich relevant 
(Amtsgeheimnis, Art. 320 StGB) und können personal- und verwaltungsrechtliche Sanktionen nach 
sich ziehen. Die Auskunftserteilung nach innen und aussen ist ausschliesslich Sache der oder des 
Kommissionsvorsitzenden (§ 7 Abs. 1 Berufungsreglement) bzw. nach Abschluss der Tätigkeit der 
Berufungskommission Sache der Dekanin oder des Dekans und der Rektorin oder des Rektors. 

3.2 Ausstandsregeln 

Die Ausstandspflicht für Personen, die an Berufungsverfahren mitwirken, bestimmt sich nach § 14 
ff. VRG. Diese Bestimmungen wurden für die Universität Luzern im Kontext von Berufungsverfahren 
konkretisiert in den Richtlinien des Universitätsrates betreffend Ausstand in Berufungsverfahren (An-
hang 11). Diese Richtlinien sind allen Kommissionsmitgliedern vor der ersten Kommissionssitzung 
zuzustellen, verbunden mit der Aufforderung, allfällige Ausstandsgründe umgehend nach der ersten 
Sichtung der Liste der Bewerbungen an den oder die Kommissionsvorsitzende/n zu melden.  

Liegt ein Ausstandsgrund im Zusammenhang mit einem Kommissionsmitglied vor, darf dieses am 
Verfahren nicht mehr mitwirken. Es genügt nicht, sich im Zusammenhang mit der betroffenen Bewer-
bung lediglich der Stimme zu enthalten oder den Raum zu verlassen (vgl. Ziff. IV 1. der Richtlinien). 
Anders kann lediglich dann vorgegangen werden, wenn sich bei der ersten Sichtung der eingegan-
genen Bewerbungen zeigt, dass die fragliche Bewerbung eindeutig nicht in Frage kommt («C»-Kan-
didatur, siehe hinten, Ziff. 4.4.3). Das von einem Ausstandsgrund betroffene Kommissionsmitglied 
darf bei dieser Sachlage am weiteren Verfahren betreffend die anderen Bewerbungen weiter mitwir-
ken, sofern nach Auffassung des oder der Kommissionsvorsitzenden keine negativen Auswirkungen 
auf das Verfahren und dessen Wahrnehmung durch die Betroffenen oder Dritte führt. 

3.3 Transparenz 

Die Berufungskommission ist für den wertschätzenden Umgang mit den Bewerberinnen und Bewer-
bern verantwortlich. Diese sind durch den oder die Vorsitzende/n der Berufungskommission bzw. 
nach Abschluss von deren Tätigkeit durch die Dekanin oder den Dekan jeweils zeitnah nach jedem 
Verfahrensschritt über den Eingang ihrer Unterlagen, den allgemeinen Verfahrensstand sowie den 
individuellen Stand ihrer Bewerbung in den beteiligten Gremien zu informieren. 

Die zu Beginn des Berufungsverfahrens durch die Berufungskommission schriftlich festgelegten Aus-
wahlkriterien (§ 5 Abs. 2 Berufungsreglement) sind konsistent im Verfahrensverlauf für die Leistungs-
bewertung anzuwenden. Die Kriterien sollten im weiteren Verlauf des Verfahrens grundsätzlich nur 
noch verfeinert, aber nicht mehr abgeändert werden; ist eine Anpassung erforderlich, muss dies ent-
sprechend dokumentiert werden.  
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Entscheidungsrelevante Vorgänge und Diskussionen, Meinungsbildungsprozesse, Abstimmungen 
und Ergebnisse der Kommissionssitzungen sollten protokolliert werden. Unsachliche Hinweise oder 
Bemerkungen über Bewerbende sind nicht akzeptabel und durch die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden der Berufungskommission zu unterbinden. 

3.4 Chancengleichheit und Diversität 

Die Universität Luzern strebt eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter auf allen Stufen und 
durch alle Gremien an. Ein wichtiges Ziel ist die Erhöhung des Frauenanteils bei den Asssistenzpro-
fessuren sowie den ordentlichen und ausserordentlichen Professuren.  

Sie verfolgt dieses Ziel mit verschiedenen Regelungen und Massnahmen: 

• In jedem Verfahren wirkt eine Chancengleichheitsdelegierte oder ein Chancengleichheits-
delegierter als stimmberechtigtes Mitglied der Berufungskommission mit. 

• Bereits in der Strukturberichtsphase ist die Gleichstellungssituation des jeweiligen Fachbe-
reichs und der Fakultät zu klären und es sind die Gleichstellungsziele zu benennen, weshalb 
bereits in diesem Stadium die oder der Chancengleichheitsdelegierte eingebunden wird 
(dazu Ziff. 4.1.1 und das Merkblatt in Anhang 7).  

• Es wird auf ein möglichst ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter in der Zusammenset-
zung der Berufungskommissionen geachtet; dringend empfohlen sind mindestens zwei 
stimmberechtigte Mitglieder des untervertretenen Geschlechts.  

• Je nach Gleichstellungssituation, ist die Berufungskommission gehalten, eine proaktive Su-
che durchzuführen; der oder die Vorsitzende der Berufungskommission lädt geeignete Kan-
didatinnen oder Kandidaten persönlich zur Bewerbung ein (§ 5 Abs. 1bis Berufungsreglement; 
vgl. Ziff. 4.3.2).  

• Ausnahmsweise ist die Ausschreibung, die sich nur an das unterrepräsentierte Geschlecht 
richtet, zulässig (§ 5 Abs. 1 Berufungsreglement, Fassung vom 5. April 2023, Inkrafttreten 
am 1. August 2023). 

• Die eingegangenen Bewerbungen sind nach vorgängig festgelegten Kriterien zu beurteilen 
(Ziff. 4.4.1), damit eine unbewusste Voreingenommenheit möglichst nicht zum Tragen 
kommt.  

• Als wirkungsvolles Instrument hat sich sodann die vorgezogene Besprechung der Bewerbun-
gen von Wissenschaftlerinnen bzw. des untervertretenen Geschlechts in der ersten Auswahl-
sitzung erwiesen.  

• Beim Vergleich des Potenzials von Bewerbenden und ihrer wissenschaftlichen Produktivität 
ist es sinnvoll, die tatsächliche Zeit zu berücksichtigen, die ihnen für die Forschung zur Ver-
fügung stand, abzüglich z.B. Mutterschaftsurlaub. Studien zeigen, dass die Produktivität von 
Männern und Frauen vergleichbar wird, wenn das akademische anstelle des biologischen 
Alters berücksichtigt wird. Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Merkblatt für Chancen-
gleichheitsdelegierte (Anhang 7) und den Empfehlungen des SNF (Anhang 8); die oder der 
Chancengleichheitsdelegierte stellt sicher, dass die Berufungskommission diese Grundsätze 
kennt. 

• Schliesslich ist zu beachten, dass die Universität Luzern die DORA-Deklaration (Anhang 9) 
unterzeichnet hat. Daher ist bei der Bewertung der Bewerbenden ein Abstellen auf Zitierraten 
und dergleichen unzulässig, vielmehr ist mit Bezug auf das Kriterium der Forschungsleistung 
die Qualität des gesamten Forschungsoutputs umfassend zu bewerten. Dabei müssen un-
terschiedliche und auch untypische Karrierewege fair evaluiert werden. 
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Neben dem Anliegen der ausgewogenen Vertretung der Geschlechter sind auch weitere Aspekte 
der Diversität von Bedeutung. Die Berufungskommission ist daher gehalten, nicht nur mögliche Dis-
kriminierungen zu vermeiden, sondern sowohl bei der Ausschreibung als auch im ganzen Auswahl-
prozess bewusst dem Anliegen einer möglichst grossen Vielfalt von Forschenden und Lehrenden an 
der Universität Rechnung zu tragen. Die Fachstelle für Chancengleichheit steht den Verfahrensbe-
teiligten für die Umsetzung dieses Anliegens bei Bedarf beratend zur Seite. Die Universität Luzern 
hat eine Diversity-Strategie verabschiedet, die auch in Berufungsverfahren von Bedeutung ist und in 
der u.a. die unterschiedlichen Aspekte von Diversität erläutert werden. 

3.5 Zügiges Arbeiten 

Gemäss § 1 Abs. 5 Berufungsreglement ist die Berufungskommission gehalten, zügig zu arbeiten, 
um eine rasche Besetzung der ausgeschriebenen Stelle zu gewährleisten. Daher ist eine gute zeit-
liche Planung der Sitzungen ohne lange Pausen zwischen einzelnen Terminen anzustreben. Ideal-
erweise sollte das eigentliche Auswahlverfahren im Anschluss an die Stellenausschreibung inner-
halb eines Semesters durchgezogen werden. Die Sitzungstermine für die einzelnen Verfahrens-
schritte der Berufungskommission (vgl. dazu Ziff. 4.4) sind mit den Sitzungen der Fakultätsversamm-
lung, des Senats und des Universitätsrats abzustimmen und wenn möglich bereits zu Beginn des 
Verfahrens mit den Kommissionsmitgliedern zu vereinbaren. 

4 Das Berufungsverfahren im Einzelnen 

4.1 Strukturberichtsphase 

4.1.1 Zuständigkeit (Fakultät, Strukturkommission) 

Wird ein Lehrstuhl bzw. eine Professur aufgrund einer Emeritierung, Wegberufung oder aus anderen 
Gründen frei oder wird der Lehrstuhl bzw. die Professur neu geschaffen, muss als Grundlage des 
Berufungsverfahrens ein Strukturbericht erstellt und durch die universitären Organe (Senat und Uni-
versitätsrat) genehmigt werden (dazu schon Ziff. 2.1). Die Zuständigkeit für das Verfassen des Struk-
turberichts wird in den Rechtsgrundlagen der Universität Luzern nicht näher geklärt; jedenfalls steht 
aber fest, dass der Senat auf Antrag der betroffenen Fakultät entscheidet. Daher obliegt grund-
sätzlich der Dekanin oder dem Dekan die Verantwortung dafür, den Prozess zur Erstellung des Struk-
turberichts zu initiieren und diesen in der Fakultät zur Abstimmung zu bringen. 

Je nach den fakultären Gepflogenheiten kann der Entwurf des Berichts in einer Arbeitsgruppe, einem 
Seminar, einem Fachbereich oder einer ähnlichen Struktur erfolgen. Im Hinblick darauf, dass gestützt 
auf den Strukturbericht später die Stellenausschreibung und ein Berufungsverfahren erfolgen soll, 
kann es gegebenenfalls hilfreich sein, bereits zu diesem Zeitpunkt eine externe Expertin oder einen 
externen Experten, die oder der als Mitglied der Berufungskommission vorgesehen ist, beizuziehen. 
Zudem drängt sich das rechtzeitige Planen der späteren Berufungskommission aus Effizienzgründen 
auf, weil damit unmittelbar nach der Genehmigung des Strukturberichts durch den Universitätsrat die 
Berufungskommission, deren Zusammensetzung nun bereits klar ist, ihre Arbeit aufnehmen kann. 

Von besonderer Bedeutung ist überdies der rechtzeitige Einbezug des oder der Chancengleich-
heitsdelegierten, weil diese Person gemäss Berufungsreglement (§ 4 Abs. 1 und 1bis) zwingend vor 
Beschluss des Ausschreibungstextes konsultiert werden muss und weil die Gleichstellungssituation 
im betroffenen Fach vorgängig abzuklären ist. Das Ergebnis dieser Abklärungen sollte in den Struk-
turbericht Eingang finden, obschon der Ausschreibungstext selber, wie erwähnt (Ziff. 3.1) nicht zwin-
gend Teil des Strukturberichts ist bzw. den universitären Organen nicht zur Genehmigung vorgelegt 
werden muss. 
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4.1.2 Inhalt des Strukturberichts 

Die anwendbaren Rechtsgrundlagen enthalten keine Einzelheiten zum Inhalt des Strukturberichts. Er 
ist so zu verfassen, dass die zuständigen universitären Gremien (Senat, Universitätsrat) darüber und 
die geplante Ausschreibung in Kenntnis aller wesentlichen Umstände entscheiden können. Für Ein-
zelheiten wird auf die entsprechende Vorlage (Anhang 2) verwiesen. 

Wenn die im Zusammenhang mit dem Strukturbericht erforderliche Analyse der Gleichstellungs-
situation ergibt, dass eine unausgeglichene Bewerbungslage zu erwarten ist, die auch mit proakti-
ver Suche nicht zu verbessern ist, muss die Fakultät erwägen, ob die fachliche Ausrichtung der 
Professur angepasst werden kann.  

Gemäss § 5 Abs. 1 Berufungsreglement ist die Fakultät «dafür verantwortlich, dass fachrelevante 
Kriterien für die Besetzung der Professur formuliert werden.» Dies geschieht ebenfalls im Struk-
turbericht (für die Evaluationskriterien siehe aber Ziff. 4.4.1) 

Der konkrete Ausschreibungstext kann den universitären Gremien als unverbindlicher Entwurf vor-
gelegt werden. Die anwendbaren Verfahrensbestimmungen verlangen allerdings nicht, dass der 
Ausschreibungstext durch Senat und Universitätsrat genehmigt werden muss, vielmehr ist dafür ab-
schliessend die Fakultät zuständig, sodass der eigentliche Text auch erst nach Genehmigung des 
Strukturberichts formuliert werden kann. Mindestens die wesentlichen Eckpunkte der Professur (u.a. 
fachliche Ausrichtung, Ausgestaltung der Professur, Beschäftigungsgrad; vgl. Anhang 2) müssen 
aber zwingend in den Strukturbericht aufgenommen werden, damit dieser durch Senat und Univer-
sitätsrat vorbehaltlos genehmigt werden kann. 

Die Zusammensetzung der Berufungskommission muss im Strukturbericht nicht erwähnt wer-
den, weil für deren Einsetzung die Fakultät abschliessend verantwortlich ist.  

4.2 Einsetzung der Berufungskommission 

Nach der Genehmigung des Strukturberichts durch den Universitätsrat, allenfalls auch schon früher, 
wird die Berufungskommission durch die Fakultätsversammlung eingesetzt (§ 3 Abs. 1 Berufungs-
reglement). Es kann hilfreich sein, die «internen» (d.h. aus der berufenden Fakultät stammenden) 
Mitglieder der Berufungskommission bereits vorgängig zu bestimmen und in die Ausarbeitung des 
Strukturberichts einzubeziehen. Die Fakultät kann ferner auch das «externe» (d.h. einer anderen 
Universität angehörende) Mitglied der Berufungskommission bereits vorgängig und unter dem Vor-
behalt anfragen, dass der Strukturbericht durch den Universitätsrat genehmigt wird.  

Die Zusammensetzung der Berufungskommission ergibt sich aus § 4 Berufungsreglement (An-
hang 10). Wie erwähnt (Ziff. 3.4), ist auf eine möglichst ausgewogene Vertretung beider Geschlech-
ter bei der Zusammensetzung der Berufungskommission zu achten. Hinzuweisen ist in diesem Zu-
sammenhang überdies auf § 4 Abs. 2 Berufungsreglement (Fassung vom 5. April 2023, Inkrafttreten 
am 1. August 2023), wonach die oder der Chancengleichheitsdelegierte durch die Fakultät aus 
einer Liste der Gleichstellungskommission zu wählen ist. Ergänzungen dieser Liste können durch 
die Fakultäten jederzeit bei der GLK beantragt werden; die entsprechenden Personen müssen aller-
dings entsprechend qualifiziert sein. Die Fachstelle für Chancengleichheit bietet im Hinblick auf Be-
rufungsverfahren Fortbildungen und Coachings an. 

Die Universität Luzern hat vergleichsweise strikte Ausstandsregeln (dazu Ziff. 3.2). Damit das Ver-
fahren nicht durch Nachwahlen verzögert wird, sollten idealerweise bereits bei der Bestimmung der 
Berufungskommission ein bis zwei Ersatzmitglieder ernannt werden, die ohne Weiteres in die Kom-
mission nachrücken können, falls nach der ersten Sichtung der Bewerbungen ein Kommissionsmit-
glied die Kommission verlassen muss. Stehen aufgrund von Ausstandsgründen nicht mehr genü-
gend fachnahe Fakultätsmitglieder zur Verfügung, kann die Berufungskommission mit zusätzlichen 
externen Mitgliedern besetzt werden (§ 1 Abs. 4 Berufungsreglement). Amtsvorgängerinnen oder 
Amtsvorgänger bzw. Emeriti können gemäss § 4 Abs. 5 Berufungsreglement grundsätzlich nicht 
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als Mitglieder der Berufungskommission ernannt werden; ein beratender Beizug im Laufe des Ver-
fahrens ist jedoch – unter Beachtung allfälliger Befangenheitsgründe – zulässig.  

4.3 Ausschreibung 

4.3.1 Allgemeines und Zuständigkeit 

Für den Ausschreibungstext ist gemäss § 5 Abs. 1 Berufungsreglement die Fakultätsversammlung 
zuständig. Allerdings wird sich der Einbezug der Berufungskommission u.U. aufdrängen, damit die 
fachrelevanten Kriterien möglichst treffend umschrieben werden können. Zudem muss die Beru-
fungskommission vor Sichtung der Bewerbungen die Evaluationskriterien festhalten (siehe Ziff. 
5.4.1); auch aus diesem Grund ist es hilfreich, ausgewählte Mitglieder der Kommission bereits für 
den Ausschreibungstext, der diese Kriterien zumindest in groben Zügen umreisst, beizuziehen. Die 
oder der Chancengleichheitsdelegierte ist vor Beschluss des Ausschreibungstextes zwingend zu 
konsultieren. 

Die Professur ist «national und in der Regel auch international, unter Einschluss des nicht-deutsch-
sprachigen Auslandes» auszuschreiben (§ 5 Abs. 1 Berufungsreglement).  

Für Empfehlungen und Vorlagen zur Ausschreibung siehe Anhang 3.  

4.3.2 Proaktive Suche, Ansprache und Aufforderung zur Bewerbung im Speziellen 

Gemäss § 5 Abs. 1bis Berufungsreglement klärt die Fakultät im Vorfeld der Ausschreibung die Gleich-
stellungssituation im Fach der betreffenden Professur ab; diese Analyse fliesst bereits in den Struk-
turbericht ein (Ziff. 4.1.2). Ist eine unausgeglichene Bewerbungslage zu erwarten, ist die Berufungs-
kommission gehalten, proaktiv nach geeigneten Kandidierenden des untervertretenen Geschlechts 
zu suchen. Eine aktive Suche, Ansprache und Aufforderung zur Bewerbung muss sich nicht auf das 
Merkmal der Geschlechtszugehörigkeit beschränken, sie kann sich auch auf andere Merkmale der 
Diversität beziehen, beispielsweise auf die internationale Herkunft, auf Menschen mit Behinderung 
oder auf Menschen, die im Schweizer Kontext zu ethnischen, kulturellen oder anderen Minderheiten 
gehören. Zu denken ist auch an mögliche Bewerberinnen und Bewerber mit einem nicht-linearen Kar-
riereverlauf (siehe dazu auch vorne, Ziff. 4.4). 

Zielführend sind die folgenden Schritte einer proaktiven Suche: 

- Ermittlung potenzieller Bewerbende im Gespräch mit Mitgliedern der Berufungskommission 
- Recherche über Fachexpertinnen und Fachexperten 
- Anfrage bei Fachgesellschaften 
- Recherche in einschlägigen Datenbanken (z.B. AcademiaNet, FemConsult) 

Für die proaktive Einladung ist gemäss § 5 Abs. 1bis Berufungsreglement die oder der Vorsitzende 
der Kommission verantwortlich. Sie oder er lädt geeignete Kandidierende unter Verweis auf die Aus-
schreibung zur Bewerbung ein. Die Einladung erfolgt aus Gründen der korrekten Dokumentation 
schriftlich oder per Mail. Sie ist so zu formulieren, dass keine falschen Erwartungen geweckt werden; 
daher sollte darauf hingewiesen werden, dass die Einladung zur Bewerbung nicht bedeutet, dass die 
eingeladene Person im Verlauf des Verfahrens in die engere Auswahl kommen wird. 

Das Berufungsreglement lässt zwar im Hinblick auf die Gleichstellungssituation im Fach der betref-
fenden Professur eine persönliche Einladung auch noch nach Ablauf der Bewerbungsfrist zu (§ 5 
Abs. 1bis); indessen sollte davon nur ausnahmsweise Gebrauch gemacht werden. Befriedigt die Be-
werbungslage nicht, ist einer Verlängerung der Frist, verbunden mit einer erneuten und gegebenen-
falls breiteren Streuung der Ausschreibung der Vorzug zu geben; innerhalb der verlängerten Frist 
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können dann weitere spezifische Einladungen zur Bewerbung erfolgen. Ausnahmsweise, bei klar un-
befriedigender Bewerbungslage, ist zu erwägen, ob das Verfahren abgebrochen und ein neuer Struk-
turbericht mit inhaltlicher Neuausrichtung der Professur erstellt werden kann. 

4.3.3 Bewerbungsunterlagen 

Vollständige und möglichst einheitliche Bewerbungsunterlagen dienen der Transparenz, der Chan-
cengleichheit und dem zügigen Fortkommen im Verfahren. Daher sollten von allen Bewerbenden die-
selben Unterlagen verlangt werden. Exemplarisch – mit Unterschieden je nach Disziplin und ange-
passt auf die konkrete ausgeschriebene Stelle – können folgende Unterlagen eingefordert werden: 

- Motivationsschreiben 
- Curriculum Vitae (einschliesslich Diplome und Urkunden) 
- Erklärung zu akademischem Alter (vgl. Anhang 8) 
- Forschung:  

o Publikationsverzeichnis, allenfalls beschränkt auf die fünf relevantesten Publikatio-
nen;  

o Aktuelle wissenschaftliche Projekte; bei Assistenzprofessuren eine detaillierte Be-
schreibung der Qualifikationsarbeit(en)  

- Lehre: 
o Auflistung der Lehrveranstaltungen, ggf. Lehrkonzept, Lehrportfolio, Evaluationen 
o Hochschuldidaktische Fortbildungen 

- Erfahrung in der Nachwuchsförderung (u.a. Betreuung von Promotionen, Masterarbeiten)  
- Weitere Leistungen und Erfolge, z.B. 

o Berufs-, Führungs- und Managementerfahrung (auch ausserhalb des akademischen 
Kontexts) 

o Auszeichnungen, Preise und Stipendien 
o Drittmitteleinwerbung 
o Auslandsaufenthalte oder entsprechende Erfahrungen (Forschungsnetzwerke usw.) 
o Gutachterinnen- und Gutachtertätigkeit 
o Erfahrung im Wissenstransfer 
o Erfahrung in der akademischen Selbstverwaltung 

- Erklärung zu Vielfalt, Inklusion und Diversität (evtl. auch erst im Hinblick auf das Gespräch 
mit der Kommission) 

- Bei der Möglichkeit von Teilzeitprofessuren (Job-Sharing oder Job-Splitting): Konzept zur 
Realisierung 

Die Liste der einzureichenden Bewerbungsunterlagen soll den Anforderungen an die ausgeschrie-
bene Stelle entsprechen; beispielsweise ist bei der Ausschreibung von Assistenzprofessuren darauf 
hinzuweisen, dass entsprechende Erfahrungen bzw. Erfolge für eine erfolgreiche Bewerbung nicht 
zwingend sind. Andernfalls besteht das Risiko einer unerwünschten Selbstselektion, die erfah-
rungsgemäss insbesondere Bewerbungen von Frauen betrifft. 

Damit die Bewerbungsunterlagen vollständig und einheitlich eingereicht werden, ohne dass die Aus-
schreibung unnötig mit einer entsprechenden Liste belastet wird, kann sich der Verweis in der Aus-
schreibung auf eine entsprechende Website aufdrängen; u.U. erfolgt auch die Einreichung der Unter-
lagen über ein gesichertes webbasiertes Tool. 

4.3.4 Eingang der Bewerbungen 

Den Bewerberinnen und Bewerbern wird eine schriftliche Empfangsbestätigung zugestellt. Darin wer-
den auch weitere Informationen über den Berufungsprozess, die nächsten Verfahrensschritte sowie 
der Zeitplan kommuniziert. Sind die eingereichten Bewerbungsunterlagen nicht vollständig, wird die 
betreffende Person aufgefordert, die fehlenden Unterlagen umgehend nachzureichen. Nicht er-
wünschte Unterlagen werden der Berufungskommission nicht zugänglich gemacht. 
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4.4 Arbeit der Berufungskommission 

4.4.1 Festlegen der Evaluationskriterien und deren Gewichtung 

Innerhalb des Rahmens, den der Strukturbericht setzt, sind die Evaluationskriterien und deren Ge-
wichtung durch die Berufungskommission schriftlich festzuhalten (§ 5 Abs. 2 Berufungsregle-
ment). Damit eine erste Sichtung und individuelle Einschätzung der Bewerbungen durch die Kommis-
sionsmitglieder bereits vor der ersten Sitzung erfolgen kann (dazu Ziff. 5.4.2), sollte dies bereits vor 
der Ausschreibung erfolgen. Dadurch ist auch besser gewährleistet, dass der Ausschreibungstext und 
die Liste der einzureichenden Bewerbungsunterlagen auf die Evaluationskriterien abgestimmt sind. 
Eine Klärung der Evaluationskriterien und deren Gewichtung auf dem Zirkularweg auf Vorschlag der 
oder des Kommissionsvorsitzenden ist zulässig, alternativ kann dies in einer Sitzung der Berufungs-
kommission erfolgen. 

Die oder der Vorsitzende der Berufungskommission ist dafür verantwortlich, den Kommissionsmitglie-
der vor der ersten Sichtung der Bewerbungen und anschliessend anlässlich jeder Sitzung die Kriterien 
und deren Gewichtung in Erinnerung zu rufen. 

4.4.2 Freigabe der Bewerbungen an die Berufungskommission 

Die oder der Vorsitzende der Berufungskommission ist dafür verantwortlich, die eingegangenen Be-
werbungen und die dazugehörigen Unterlagen der Kommission zugänglich zu machen. Dabei ist auf 
Datensicherheit und Vertraulichkeit zu achten.  

Insbesondere bei zahlreichen Bewerbungen ist es zulässig, dass die oder der Kommissionsvorsit-
zende anhand rein formaler Kriterien (z.B. fehlendes Doktorat) eine erste Selektion vornimmt, da-
mit die Kommission nur diejenigen Bewerbungen sichten muss, die formal überhaupt in Frage kom-
men könnten (vgl. Anhang 4). Aus Gründen der Transparenz ist diesfalls eine Liste mit den nicht zur 
Sichtung bereitgestellten Bewerbungen zu erstellen und spätestens in der ersten Sitzung der Beru-
fungskommission bekannt zu geben. 

4.4.3 Erste Sichtung der Bewerbungen und Kategorien 

Die erste, unverbindliche Sichtung und Bewertung der Bewerbungen durch die Kommissionsmitglie-
der sollte vor der entsprechenden Kommissionsitzung erfolgen. Dadurch wird der Gruppendyna-
mik, die sich anlässlich einer Präsenzsitzung ergibt, vorgebeugt und zugleich sichergestellt, dass je-
des Kommissionsmitglied sich einen persönlichen Überblick über die Bewerbungen verschafft.  

Für die erste Sichtung kann ein geeignetes Tool verwendet werden; dies dient der Transparenz, der 
Chancengleichheit (weil die hinterlegten Evaluationskriterien systematisch abgefragt werden) und un-
terstützt das professionelle Arbeiten der Kommission. Die Bewerbungen sollten im Hinblick auf die 
individuellen Beurteilungen in alphabetischer Reihenfolge angeführt werden; bei Unterrepräsentation 
eines Geschlechts sind die entsprechenden Bewerbungen voranzustellen (siehe Ziff. 4.4).  

Die oder der Kommissionsvorsitzende sorgt vor Beginn dieses Verfahrens dafür, dass alle Kommis-
sionsmitglieder die Evaluationskriterien und deren Bewertung kennen. Sie oder er erinnert daran, 
dass allfällige Ausstandsgründe umgehend gemeldet werden müssen und dass Bewerbungen, für die 
ein Ausstandsgrund vorliegt, nicht bewertet werden dürfen. Die Kommissionsmitglieder beurteilen 
jede Bewerbung anhand der schriftlich festgelegten Kriterien und teilen sie anschliessend anhand des 
Resultats zusammenfassend in eine der folgenden Kategorien ein:  

A =  Bewerbende, die grundsätzlich alle Kriterien gut oder sehr gut erfüllen und daher für die Profes-
sur ernsthaft in Betracht gezogen werden sollten. 

B =  Bewerbende, die zwar nicht alle Kriterien erfüllen, aber auch nicht wegen fehlender Eignung 
direkt vom weiteren Verfahren ausgeschlossen werden sollten. Auch wenn diese Personen 
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nicht einer Idealkandidatur entsprechen, erfüllen sie grundsätzlich die Kriterien und können bei 
Fehlen von besser geeigneten Bewerbungen berufen werden. 

C =  Kandidierende, die die Evaluationskriterien klar nicht erfüllen und daher für die ausgeschriebene 
Stelle sicher nicht berücksichtigt werden können («lieber die Stelle gar nicht als mit dieser Per-
son besetzen»). 

Sind sehr zahlreiche Bewerbungen zu beurteilen, kann die erste Selektion durch die Kommissions-
mitglieder tabellarisch erfolgen, ohne dass jede Bewerbung anhand jedes einzelnen Evaluationskri-
teriums eingeordnet werden muss. Die Bewertungskriterien können für die erste Selektion vereinfacht 
bzw. reduziert werden. Allenfalls drängt sich zudem meist eine zusätzliche Kommissionssitzung auf, 
die der Reduktion auf eine angemessene Zahl von möglicherweise in Frage kommenden Bewerbun-
gen dient; nur diese werden anschliessend anhand aller Evaluationskriterien nochmals individuell ge-
nauer geprüft. 

4.4.4 Vorbereitung der Sitzung der Berufungskommission 

Der oder die Kommissionsvorsitzende nimmt die individuellen Bewertungen der Kommissionsmitglie-
der  vor der ersten Präsenzsitzung der Berufungskommission zur Kenntnis. Eine entsprechende 
Übersicht wird den Kommissionsmitgliedern zusammen mit der Einladung zur Sitzung zugestellt. 

Zu klären sind überdies allfällige Ausstandsgründe. Aus den anwendbaren Richtlinien (Anhang 11) 
ergibt sich, dass ein Kommissionsmitglied, das betreffend eine Bewerbung in den Ausstand treten 
muss, die Berufungskommission dauerhaft zu verlassen hat. Entsprechend ist gegebenenfalls ein 
Ersatzmitglied (vgl. Ziff. 4.2) bereits für die erste Sitzung in die Kommission einzuladen, falls sich 
abzeichnet, dass die betroffene Bewerbung weiterverfolgt werden wird. Erweist sich hingegen die 
betroffene Bewerbung aufgrund der individuellen Bewertungen bzw. aufgrund der ersten Diskussion 
der Bewerbungen in der Berufungskommission (unter Ausschluss des betroffenen Kommissionsmit-
glieds) als aussichtslos (C-Kandidatur), kann von diesem Vorgehen abgesehen werden und das be-
troffene Kommissionsmitglied darf in der Kommission verbleiben. 

4.4.5 Diskussion der Bewerbungen in der Berufungskommission 

In der Kommissionssitzung werden insbesondere die A- und B-Kandidierenden besprochen. Für Be-
werbungen, die uneinheitlich beurteilt wurden, ist entsprechend mehr Zeit für die Diskussion einzu-
planen. 

Zu bewerten sind sowohl bisherige Leistungen als auch das Potenzial der Bewerbenden. Alle Be-
wertungen sind nachvollziehbar, unter Bezugnahme auf die Bewerbungsunterlagen und die festge-
haltenen Evaluationskriterien und mit Blick auf das massgebende akademische Alter zu begründen; 
die Begründungen sind im Protokoll festzuhalten. Ergibt sich nach der Diskussion ein klares Bild dar-
über, welche Bewerbungen in erster Linie weiterverfolgt werden sollen, kann direkt und parallel zur 
Einholung von Gutachten die Einladung zu einem Probevortrag und Gespräch erfolgen. Alternativ 
kann die Berufungskommission in einem Zwischenschritt zuerst die bisherige Forschungsleistung 
evaluieren und erst in einer weiteren Sitzung den Entscheid über die Einladungen treffen. 

Ist die Bewerbungslage unbefriedigend, entscheidet die Berufungskommission über das weitere 
Vorgehen. Denkbar sind eine nochmalige proaktive Suche (dies auch bei einer zu kleinen Anzahl 
Bewerbungen des untervertretenen Geschlechts, vgl. Ziff. 4.3.2), eine nochmalige Ausschreibung mit 
verlängerter Frist oder ein Antrag an die Fakultät zum Abbruch des Verfahrens. 

Die Bewerberinnen und Bewerber werden im Anschluss an die Sitzung in angemessener Form durch 
den oder die Kommissionsvorsitzende über den Stand des Verfahrens informiert.  
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4.4.6 Evaluation der Forschungsleistung und Schriftbegutachtung 

Für jede in der engeren Wahl verbliebenen Bewerbung werden in der Regel zwei Gutachten zur 
Forschungsleistung erstellt. Damit die Gutachten vergleichbar sind, kann die Berufungskommission 
Beurteilungskriterien definieren. Je nach Disziplin sind nicht nur Publikationen, sondern auch Konfe-
renzbeiträge, Working papers u.ä. in die Beurteilung einzubeziehen. Die Evaluation muss sich zwin-
gend an die Vorgaben der DORA-Deklaration (Anhang 9) halten. 

Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die hablilitiert sind, ist die erteilte Lehrbefugnis (Venia Legendi) 
für die Kommission nicht verbindlich; insbesondere kann auch bei zu enger Lehrbefugnis durch spä-
tere Forschungsleistungen die Eignung für die ausgeschriebene Stelle ausgewiesen sein.  

Die Gutachten sind durch Kommissionsmitglieder zu erstellen, die selbst über hinreichende Fach-
kenntnisse verfügen; Studierendenvertretungen sind nicht für die Erstellung von Schriftgutachten ein-
zusetzen. Sofern es die Umstände erfordern, können für die Evaluation der Forschungsleistung und 
Schriftbegutachtung externe Gutachtende beigezogen werden. Diese sind durch die Kommissions-
vorsitzende oder den Kommissionsvorsitzenden sorgfältig zu instruieren, damit die Begutachtung 
anhand der Evaluationskriterien erfolgt. Die in den Ausstandsrichtlinien umschriebenen Befangen-
heitsgründe gelten auch für externe Gutachtende. Die vergleichende Beurteilung der Forschungs-
leistung der Bewerbungen erfolgt in jedem Fall durch die Berufungskommission. 

4.4.7 Einladung zu Bewerbungsvorträgen und Gesprächen 

Die in die engere Wahl genommenen Kandidierenden werden zu einem Bewerbungsvortrag mit an-
schliessendem Gespräch mit der Berufungskommission (dazu Ziff. 4.4.8) eingeladen. Soweit es die 
Bewerbungslage zulässt, sollte vermieden werden, nur eine einzige Person des unterrepräsentierten 
Geschlechts auszuwählen. Dadurch kann der sogenannte «Token Effekt» vermieden werden, der zu 
einer voreingenommenen Bewertung der Kandidatur führen kann. 

Die Berufungskommission legt fest, welche Art von Bewerbungsvortrag (Lehrvortrag, wissenschaftli-
cher Vortrag, Probevorlesung usw.) erwartet wird und wer das Zielpublikum des Vortrages ist. Dabei 
gilt für alle Kandidierenden dasselbe Format. Ebenso werden vorgängig die Evaluationskriterien fest-
gelegt; erfolgt der Bewerbungsvortrag im Rahmen eines Lehrgefässes, kann zusätzlich ein Evalua-
tionsfragebogen für die Studierenden erstellt werden. Die eingeladenen Kandidierenden sind entspre-
chend zu informieren. Gegebenenfalls ist auch das konkrete Thema des Vortrages rechtzeitig mitzu-
teilen. Zudem ist über die Zusammensetzung der Berufungskommission zu informieren. 

Die Bewerbungsvorträge sind mindestens fakultätsöffentlich, sie dürfen aber auch im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen (als Probevorlesung) durchgeführt werden. Bei der Ankündigung der Vorträge 
ist dem Bedürfnis der Kandidatinnen und Kandidaten nach Vertraulichkeit Rechnung zu tragen.  

Die oder der Vorsitzende der Berufungskommission stellt sicher, dass allen Kandidierenden ver-
gleichbare Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen und die Vorträge und die anschliessenden 
Gespräche unter einheitlichen Bedingungen stattfinden (Dauer von Vortrag, Diskussion und Ge-
spräch mit der Kommission, technische Ausstattung und Unterstützung).  

4.4.8 Gespräch mit der Berufungskommission 

Im Anschluss an die Vorträge finden Gespräche mit den Kandidierenden statt. Das Gespräch mit 
der Berufungskommission soll einem strukturierten Interviewleitfaden folgen (vgl. Anhang 5) und 
wird protokolliert. 

Das Gespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen sowie dem Klären von berufungsrelevanten 
Fragen, die sich nicht abschliessend aus den Bewerbungsunterlagen, der Evaluation der Forschung 
und dem Bewerbungsvortrag ergeben. Insbesondere soll das Gespräch auch die Berufungskriterien 
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Sozialkompetenz, Führungskompetenz und Eignung bzw. Bereitschaft für Leitungsaufgaben abde-
cken (vgl. § 2 Berufungsreglement). Sozial- und Führungskompetenz von Professorinnen und Pro-
fessoren sind für die Universität von grosser Bedeutung. Zudem besteht im Rahmen der akademi-
schen Selbstverwaltung ein hoher Bedarf an Professuren, die bereit sind, Leitungsaufgaben (u.a. 
Dekan/Dekanin, Prorektor/Prorektorin, Leitung von und Mitarbeit in verschiedenen universitären 
Gremien und Kommissionen) zu übernehmen. Das Gespräch mit der Berufungskommission soll 
daher auch Klarheit darüber verschaffen, ob die Bewerbenden zu Leitungsaufgaben bereit und al-
lenfalls auch gewillt sind, bei noch fehlender Führungserfahrung eine entsprechende Weiterbildung 
zu besuchen oder ein Coaching in Anspruch zu nehmen. 

Das Privatleben der Kandidierenden darf nicht in die Entscheidung einfliessen. Persönliche Fragen 
(Familienstand, Kinder, psychische und physische Gesundheit, Organisation des Familienlebens 
und entsprechende Pläne u.a.) und Bemerkungen über die Kandidierenden sind ausgeschlossen; 
die oder der Kommissionsvorsitzende interveniert unverzüglich, falls ein Kommissionsmitglied ent-
sprechende Fragen stellt oder Bemerkungen macht. Zulässig sind hingegen Fragen zur Gewin-
nungsfähigkeit, zur beabsichtigten Wohnsitznahme sowie zum Zeitpunkt des Stellenantritts. 

Es kann hilfreich sein, einige Gesprächsthemen den Kandidierenden bereits vorgängig mitzuteilen, 
damit eine entsprechende Vorbereitung möglich ist (z.B. eine Frage betreffend die mögliche Mitar-
beit in einem künftigen Studiengang/Zentrum/Forschungsbereich der Fakultät oder Universität; 
Ideen zu Kooperationen innerhalb der Universität usw.). Denkbar ist auch eine vorgängige schriftli-
che Beantwortung der Fragen durch die Kandidierenden. 

4.4.9 Zusätzliche Verfahrenselemente 

Je nach Usanz der Fakultät und den Umständen des Einzelfalls kann das Berufungsverfahren zu-
sätzliche Elemente enthalten, die im Berufungsreglement nicht vorgesehen sind. Den Fakultäten 
bzw. der Berufungskommission steht diesbezüglich ein Ermessen zu. Es ist allerdings darauf zu 
achten, dass solche Verfahrenselemente nicht in Widerspruch zu den gesetzlichen Grundlagen und 
den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen (Ziff. 3) stehen. 

a) Zusätzliche Lehrprobe 

Handelt es sich beim Bewerbungsvortrag (Ziff. 4.4.7) um einen wissenschaftlichen Vortrag, kann 
zusätzlich eine «Lehrprobe» stattfinden. 

b) Externes Assessment 

Die Persönlichkeit der aussichtsreichsten Kandidaten kann durch ein professionelles externes As-
sessment abgeklärt werden. Ein solches Assessment darf nur mit ausdrücklichem Einverständnis 
der Betroffenen stattfinden. Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich. Überdies ist auf strikte 
Gleichbehandlung aller Bewerbenden zu achten; unzulässig ist es insbesondere, ein Assessment 
nur mit einzelnen der für die Liste in Frage kommenden Bewerbenden durchzuführen. Der externe 
Dienstleister, der das Assessment durchführt, leitet die Ergebnisse an die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden der Kommission weiter. Sie oder er informiert die Kommission zusammenfassend und 
unter Berücksichtigung des Persönlichkeitsschutzes über die wesentlichen Ergebnisse.  

c) Separates Gespräch mit Mittelbauangehörigen und Studierenden 

Separate Gespräche der Bewerbenden mit Mittelbauangehörigen und Studierenden sind grundsätz-
lich zulässig. Sie dürfen aber nicht dazu führen, dass die Mittelbau- und Studierendenvertretungen 
der Berufungskommission wegen Terminkollisionen nicht bei den Gesprächen anderer Bewerbender 
mit der Kommission teilnehmen können. Durch entsprechende Instruktion ist sicherzustellen, dass 
die für die Gespräche mit der Berufungskommission geltenden Grundsätze (gleiche Fragen, keine 
unzulässigen Fragen, Vertraulichkeit usw.) eingehalten werden. Die Eindrücke aus den Gesprächen 
werden durch die Mittelbau- bzw. Studierendenvertretung der Kommission zur Kenntnis gebracht. 
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d) Präsentation der Universität bzw. der Fakultät 

Die Universität hat ein Interesse daran, sich gegenüber den Bewerbenden als attraktive Arbeitgebe-
rin zu präsentieren und den Bewerbenden, die in die engere Auswahl gekommen sind, frühzeitig das 
konkrete Arbeitsumfeld zu zeigen. Entsprechend sind Führungen durch das Gebäude und ähnliches 
zulässig. Heikler sind ausserhalb des strukturierten Rahmens stattfindende Gespräche mit den Be-
werbenden in der Fakultät bzw. in einem kleineren Kreis von Kommissionsmitgliedern sowie gemein-
same Essen. Zwar gebietet allenfalls die Usanz oder die Höflichkeit, gegenüber aus dem Ausland 
angereisten Bewerbenden Gastfreundschaft zu zeigen; informelle Gespräche können sodann wich-
tige Hinweise zur Sozialkompetenz und Passfähigkeit von Bewerbenden geben. Allerdings besteht 
die Gefahr, dass Themen, die für die Berufung an sich keine Rolle spielen dürfen (z.B. Familiensitu-
ation; vgl. dazu auch Ziff. 4.4.8) angesprochen werden. Die oder der Kommissionsvorsitzende muss 
daher, falls solche Anlässe oder Treffen stattfinden, durch geeignete Vorkehren und Instruktion der 
Teilnehmenden sowie bei der Moderation der Diskussionen in der Berufungskommission sicherstel-
len, dass keine sachfremden Kriterien in den Kommissionsentscheid einfliessen. Entsprechende Ein-
ladungen dürfen überdies nicht nur an einzelne Bewerbende ausgesprochen werden, sondern nach 
dem Grundsatz der Gleichbehandlung an alle, und idealerweise sollte die ganze Kommission teil-
nehmen. 

4.4.10 Abschliessende Diskussion in der Berufungskommission und Erstellen der 
Berufungsliste 

Sind alle Vorträge und Gespräche (sowie allenfalls weitere Verfahrenselemente) durchgeführt wor-
den, folgt in der Berufungskommission nochmals eine strukturierte Diskussion aller eingeladenen 
Kandidatinnen und Kandidaten. Diese werden unter Bezugnahme auf die zu Beginn der Kommissi-
onsarbeit schriftlich festgelegten Evaluationskriterien und deren Gewichtung abschliessend und ver-
gleichend bewertet.  

Aufgrund dieser Diskussion erstellt die Berufungskommission eine Berufungsliste. In der Regel wird 
eine Dreierliste erstellt. Die Berufungskommission hat sich dabei auch dazu zu äussern, in welche 
Professorenkategorie (Assistenzprofessur mit oder ohne TT, ordentliche Professur, ausserordentli-
che Professur) die auf der Liste gereihten Kandidatinnen und Kandidaten einzuordnen sind. Sofern 
die Ausschreibung diesbezüglich einen Spielraum lässt, ist zudem die genaue Bezeichnung des 
Fachs zu ergänzen. Die Liste ist als Reihung zu verstehen: Die auf dem 1. Platz geführte Person soll 
gewonnen bzw. berufen werden. Gelingt dies nicht, folgt die auf dem 2. Platz geführte Person etc. 

Das Ergebnis dieser Entscheidung wird zusammen mit dem Abstimmungsergebnis der Fakultäts-
versammlung zur abschliessenden Prüfung übermittelt (§ 6 Abs. 1 Berufungsreglement). 

4.4.11 Berichterstattung 

Im Anschluss an die letzte Kommissionssitzung verfasst die oder der Kommissionsvorsitzende einen 
ausführlichen Berufungsbericht zuhanden der Fakultätsversammlung. Bei der Ausarbeitung des 
Berichts kann auf den Strukturbericht (Ziff. 4.1.2) Bezug genommen werden. Der Berufungsbericht 
enthält folgende Elemente (siehe auch das Muster in Anhang 6): 

• Zusammenfassung der Vorgeschichte der Ausschreibung (Zusammenfassung Strukturbe-
richt) 

• Ausschreibungstext und Modalitäten der Ausschreibung; ggf. proaktive Suche 

• Zusammensetzung der Berufungskommission; evtl. Umgang mit Ausstandsgründen und 
Nachbesetzungen 

• Evaluationskriterien gemäss Beschluss der Berufungskommission 

• Überblick über die eingegangenen Bewerbungen (Zahl, Anteil beider Geschlechter) 
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• Zusammenfassung der Arbeitsschritte der Kommission (erste Auswahl, Diskussion der inte-
ressanten Bewerbungen, Begutachtung der Forschungsleistung usw.) 

• Zusammenfassung der Beurteilung der näher in Betracht gezogenen Bewerbungen 

• Entscheidfindung der Kommission über die Berufungsliste  

Der Bericht der Senatsberichterstatterin oder des Senatsberichterstatters dient der objektiven 
Beurteilung, ob das Verfahren in der Berufungskommission ordnungsgemäss durchgeführt wurde. 
Daher sollte der Bericht nach Abschluss der Kommissionsarbeit so rasch wie möglich erstellt und 
dem Berufungsbericht ebenfalls angefügt werden, damit die Fakultät für ihren Entscheid über voll-
ständige Informationen verfügt. 

Die oder der Chancengleichheitsdelegierte erstellt ebenfalls einen Bericht (zu den Inhalten siehe 
das Merkblatt für Chancengleichheitsdelegierte, Anhang 7); dieser ist dem Berufungsbericht eben-
falls anzufügen und zudem in Kopie der Fachstelle für Chancengleichheit zuzustellen. 

4.5 Entscheid der Fakultät 

Die Fakultät diskutiert den Berufungsbericht und die Berufungsliste und beschliesst darüber. Ge-
mäss § 18 Abs. 1 des Statuts der Universität Luzern bedürfen Anträge für die Berufung von Profes-
sorinnen und Professoren neben der Mehrheit der Fakultätsmitglieder auch der Mehrheit der Inha-
berinnen und Inhaber ordentlicher und ausserordentlicher Professuren. Der Beschluss der Fakultät 
und die wesentlichen Erwägungen sind zu protokollieren. 

Es ist daran zu erinnern, dass die Ausstandsrichtlinien der Universität Luzern sich auf sämtliche 
Gremien, die in das Berufungsverfahren involviert sind, beziehen. Fakultätsmitglieder, die mit Bezug 
auf gelistete Bewerberinnen oder Bewerber einen Befangenheitsgrund haben, müssen sich jeder 
Mitwirkung bei der Beratung und Beschlussfassung enthalten (Ziff. IV. 5. Ausstandsrichtlinien). 

Im Anschluss an die Fakultätsversammlung informiert die Dekanin oder der Dekan sowohl die gelis-
teten als auch die nicht gelisteten Personen über den Stand des Verfahrens. Wo es sich ausnahms-
weise rechtfertigt, kann die Dekanin oder der Dekan bereits vor der Fakultätssitzung aufgrund des 
Berufungsberichts einzelne Kandidierende informieren und ihnen Gelegenheit zum Rückzug der Be-
werbung geben; dies betrifft insbesondere ordentliche Professorinnen oder Professoren anderer Uni-
versitäten. 

4.6 Abschluss des Verfahrens 

Der Antrag der Fakultät wird für die nächstmögliche Senatssitzung traktandiert. Dem Antrag sind 
folgende Unterlagen beizufügen: 

• Berufungsbericht  

• Ergebnis der Abstimmung in der Fakultät; allenfalls mit den diesbezüglichen Erwägungen 
(insbesondere bei Abweichungen vom Berufungsbericht) 

• Bewerbungsunterlagen (ohne Publikationen) der gelisteten Kandidatinnen und Kandidaten 

• Wenn möglich: Bericht des Senatsberichterstatters oder der Senatsberichterstatterin und 
Bericht der oder des Chancengleichheitsdelegierten 

Der Senat ist zuständig für die Berufung (§ 18 Abs. 4 UniG), diese bedarf jedoch der Genehmigung 
durch den Universitätsrat (§ 16 Abs. 1 Bst. k UniG). Dem Antrag des Senats an den Universitätsrat 
sind dieselben Unterlagen beizufügen; zusätzlich ein Protokollauszug der Senatssitzung, falls dem 
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Antrag der Fakultät nicht unverändert stattgegeben wurde (z.B. Änderung der Reihung der Beru-
fungsliste).  

Die Dekanin oder der Dekan sorgt dafür, dass die Kandidierenden zeitnah über die Entscheidungen 
der Gremien informiert werden. 

Im Anschluss an den Entscheid des Universitätsrates folgt das Anstellungsverfahren (Berufungsver-
handlungen, Anstellungsvertrag); dieses richtet sich nach den entsprechenden Weisungen des Uni-
versitätsrates.   
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5 Anhang 

Anhang 1  Prozessablauf Berufungsverfahren 

Anhang 2 Vorlage Strukturbericht 

Anhang 3 Empfehlungen und Muster Ausschreibungstext 

Anhang 4 Evaluationskriterien (Beurteilung der Bewerbungen und des Vortrages) 

Anhang 5  Leitfaden für das Bewerbungsgespräch mit der Kommission 
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Nr. 539d  

Berufungsreglement
der Universität Luzern

vom 10. April 2002 (Stand 1. August 2023)

Der Universitätsrat der Universität Luzern,

gestützt auf § 16 Absatz 1e des Universitätsgesetzes vom 17. Januar 20001,

beschliesst:

§  1 Allgemeines
1 Dieses Reglement gilt für Berufungsverfahren in allen Fakultäten.
1bis Bei der Besetzung von Professuren ist auf eine ausgewogene nationale und vielfältige 
internationale Herkunft zu achten. *
2 Ordentliche und ausserordentliche Professorinnen der Universität Luzern werden in der 
Regel auf Grund eines Verfahrens unter Mitwirkung einer Berufungskommission ange-
stellt. *
3 Von einem Verfahren nach Absatz 2 kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn die 
Berufung einer Persönlichkeit mit herausragendem Ausweis in Forschung und Lehre nur 
auf dem Wege der Direktberufung möglich ist. *
4 Die Berufungskommission soll in der Regel mindestens 1,5 Jahre vor einer fälligen 
Emeritierung eingesetzt werden und das Berufungsverfahren einleiten. Wird eine Profes-
sur aus anderen Gründen frei, so ist ebenfalls für die rechtzeitige Einsetzung der Beru-
fungskommission zu sorgen.
5 Die Berufungskommission ist gehalten, zügig zu arbeiten, um eine rasche Besetzung 
der ausgeschriebenen Stelle zu gewährleisten.

1 SRL Nr. 539
* Siehe Tabellen mit Änderungsinformationen am Schluss des Erlasses.

G 2002 169  
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§  2 Voraussetzungen für die Berufung
1 In der Regel bilden Promotion und Habilitation oder ein gleichwertiger Leistungsaus-
weis sowie ausgewiesene Lehrbefähigung und Sozialkompetenz die entscheidenden 
Berufungsvoraussetzungen.
2 Über die Gleichwertigkeit wissenschaftlicher Leistungen von nicht habilitierten Bewer-
berinnen und Bewerbern hat die Kommission zu befinden und im Falle des Antrags für 
die Liste eine Begründung zu liefern.
3 Im Fall der Berufung von Persönlichkeiten, die bei Eröffnung des Berufungsverfahrens 
an der Universität Luzern angestellt sind und die nie während einer angemessenen Dauer 
auf postdoktoralem Niveau an einer anderen Universität oder einer akademisch ver-
gleichbaren Einrichtung gelehrt oder geforscht haben, ist die Anstellung in der Regel mit 
der Verpflichtung zu verbinden, vor dem Antritt der Professur einen entsprechenden 
Forschungsaufenthalt von mindestens einem halben Jahr zu absolvieren. *
4 Bei Berufungsanträgen ist auf den Bedarf der Fakultäten nach Professorinnen und Pro-
fessoren zu achten, die über Leitungserfahrung und die Bereitschaft zur Übernahme von 
Leitungsaufgaben verfügen. *

§  3 Einsetzung und Auflösung der Berufungskommission
1 Die Berufungskommission wird durch die Versammlung derjenigen Fakultät einge-
setzt, in der die vorzunehmende Berufung ansteht.
2 Mit der erfolgreich abgeschlossenen Berufung wird die Berufungskommission aufge-
löst.

§  4 Zusammensetzung der Berufungskommission
1 Der Berufungskommission gehören in der Regel drei Professorinnen oder Professoren 
an, von denen zwei aus der berufenden Fakultät stammen müssen, sowie ausser in be-
gründeten Ausnahmefällen eine Fachvertretung aus der Professorenschaft einer anderen 
Universität. Diese Kommissionsmitglieder werden von der Fakultätsversammlung er-
nannt; diese bestimmt auch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Kommission. *
2 Der Kommission gehören ausserdem je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Assistie-
renden und der Studierenden an, die oder der auf Vorschlag der entsprechenden Grup-
pierung von der Fakultätsversammlung ernannt wird, sowie eine Chancengleichheitsde-
legierte oder ein Chancengleichheitsdelegierter, die oder der aus einer Liste mit entspre-
chend qualifizierten Personen, die durch die Gleichstellungskommission geführt wird, 
von der Fakultätsversammlung ernannt wird. *
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3 In die Berufungskommission wird eine fakultätsfremde Senatsberichterstatterin oder 
ein fakultätsfremder Senatsberichterstatter entsandt, die oder den die Rektorin oder der 
Rektor ernennt. Sie oder er hat kein Stimmrecht und ist zur Berichterstattung gegenüber 
dem Senat verpflichtet und gegebenenfalls zur kritischen Beurteilung der Ausschussar-
beit berechtigt. *
a. * …
b. * …
4 Stehen nicht genügend Fachvertreterinnen und Fachvertreter der berufenden Fakultät 
zur Verfügung, kann die Fakultätsversammlung bis zu drei fakultätsfremde Fachvertre-
terinnen oder Fachvertreter in die Kommission ernennen. Diese Personen sind stimmbe-
rechtigte Mitglieder der Kommission.
5 Amtsvorgängerinnen oder Amtsvorgänger beziehungsweise Emeriti können grundsätz-
lich nicht als Mitglieder der Berufungskommission ernannt werden. Sie können aber im 
Verlaufe der Sitzungsperiode der Kommission beratend beigezogen werden.
5bis Soll eine Professur im Hinblick auf eine enge Zusammenarbeit mit einer Partnerinsti-
tution der Universität Luzern («Brückenprofessur») auf dem Weg eines Berufungsver-
fahrens besetzt werden, kann die Partnerinstitution ein Mitglied mit beratender Stimme 
in die Berufungskommission entsenden. Diese Regelung ist für gestiftete Professuren 
nicht anwendbar. *
6 Sämtliche Mitglieder der Berufungskommission haben – unabhängig vom Stimm-
recht – Einsicht in die Akten.

§  5 Einleitung des Verfahrens und Ausschreibung *
1 Die Fakultät ist dafür verantwortlich, dass fachrelevante Kriterien für die Besetzung 
der Professur formuliert werden. Gestützt auf diesen Kriterienkatalog wird die Professur 
national und in der Regel auch international, unter Einschluss des nicht-deutschsprachi-
gen Auslandes, ausgeschrieben. Die Fakultät muss vor Beschluss des Ausschreibungs-
textes die Chancengleichheitsdelegierte beziehungsweise den Chancengleichheitsdele-
gierten der künftigen Berufungskommission zur Konsultation einladen. Ausschreibun-
gen, die sich nur an ein Geschlecht richten, sind ausnahmsweise zulässig, wenn dies 
durch eine nicht hinnehmbare Unterrepräsentation in der betroffenen Fakultät gerecht-
fertigt ist. *
1bis Die Fakultät klärt im Vorfeld der Ausschreibung die Gleichstellungssituation im Fach 
der betreffenden Professur ab. Ist aufgrund dieser Abklärungen eine geschlechtlich un-
ausgeglichene Bewerbungslage zu erwarten, ist die Berufungskommission gehalten, 
proaktiv nach geeigneten Kandidatinnen beziehungsweise Kandidaten des untervertrete-
nen Geschlechts zu suchen. Die oder der Vorsitzende der Kommission ist verantwortlich 
für die proaktive Suche und lädt geeignete Kandidatinnen beziehungsweise Kandidaten 
persönlich zur Bewerbung ein, gegebenenfalls auch nach Ablauf der Bewerbungsfrist. *
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2 Die Berufungskommission hat die Gewichtung der Evaluationskriterien vor Sichtung 
der Bewerbungsunterlagen schriftlich festzuhalten, die eingegangenen Bewerbungen 
und die dazugehörigen Publikationen eingehend zu evaluieren und die Aufgaben der Be-
richterstattung über die in die engere Wahl genommenen Kandidatinnen und Kandidaten 
zu verteilen. *
3 … *
4 Die Berufungskommission organisiert die Einladung der in die engere Wahl genomme-
nen Kandidatinnen und Kandidaten. Die Bewerbungsvorträge sind mindestens fakul-
tätsöffentlich; sie können auch im Rahmen einer Lehrveranstaltung erfolgen. Im An-
schluss an die Bewerbungsvorträge sind in der Regel Anhörungen der Kandidatinnen 
und Kandidaten durch die Berufungskommission vorzusehen. *

§  6 Erstellung einer Berufungsliste
1 Auf Grund der Evaluation der Bewerbungen erstellt die Kommission aus dem Kreis 
der in der engsten Wahl verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten eine Berufungslis-
te. Das Ergebnis dieser Entscheidung wird zusammen mit dem Abstimmungsergebnis 
der Fakultätsversammlung zur abschliessenden Prüfung übermittelt.
2 ... *

§  7 Auskunftserteilung
1 Die Auskunftserteilung nach innen und aussen ist ausschliesslich Sache der oder des 
Kommissionsvorsitzenden.

§  8 Kosten des Berufungsverfahrens
1 Für die Kosten des Berufungsverfahrens ist im Budget der Fakultät Vorsorge zu tref-
fen.
2 Die Kostenerstattung für die Einladungen an die Bewerberinnen und Bewerber richten 
sich nach den Vorgaben der Forschungskommission der Universität Luzern. In der Re-
gel sind den eingeladenen Kandidatinnen und Kandidaten die üblichen Kosten für Reise, 
Unterbringung und Verpflegung zu erstatten. Von Honorarzahlungen ist abzusehen.

§  9 Inkrafttreten
1 Das Reglement tritt am 1. Juni 2002 in Kraft. Es ist zu veröffentlichen.
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Änderungstabelle - nach Paragraf

Element Beschlussdatum Inkrafttreten Änderung Fundstelle G
Erlass 10.04.2002 01.06.2002 Erstfassung G 2002 169
§ 1 Abs. 1bis 22.02.2013 01.08.2013 eingefügt G 2013 203
§ 1 Abs. 2 22.02.2013 01.08.2013 geändert G 2013 203
§ 1 Abs. 3 22.02.2013 01.08.2013 geändert G 2013 203
§ 2 Abs. 3 22.02.2013 01.08.2013 geändert G 2013 203
§ 2 Abs. 4 22.02.2013 01.08.2013 eingefügt G 2013 203
§ 4 Abs. 1 22.02.2013 01.08.2013 geändert G 2013 203
§ 4 Abs. 2 06.07.2020 01.08.2020 geändert G 2020-063
§ 4 Abs. 2 05.04.2023 01.08.2023 geändert G 2023-046
§ 4 Abs. 3 19.01.2005 01.02.2005 geändert G 2005 17
§ 4 Abs. 3 06.07.2020 01.08.2020 geändert G 2020-063
§ 4 Abs. 3, a. 06.07.2020 01.08.2020 aufgehoben G 2020-063
§ 4 Abs. 3, b. 06.07.2020 01.08.2020 aufgehoben G 2020-063
§ 4 Abs. 5bis 05.04.2023 01.08.2023 eingefügt G 2023-046
§ 5 20.09.2006 01.11.2006 Titel geändert G 2006 257
§ 5 Abs. 1 22.02.2013 01.08.2013 geändert G 2013 203
§ 5 Abs. 1 06.07.2020 01.08.2020 geändert G 2020-063
§ 5 Abs. 1 05.04.2023 01.08.2023 geändert G 2023-046
§ 5 Abs. 1bis 06.07.2020 01.08.2020 eingefügt G 2020-063
§ 5 Abs. 1bis 05.04.2023 01.08.2023 geändert G 2023-046
§ 5 Abs. 2 06.07.2020 01.08.2020 geändert G 2020-063
§ 5 Abs. 3 05.04.2023 01.08.2023 aufgehoben G 2023-046
§ 5 Abs. 4 05.04.2023 01.08.2023 geändert G 2023-046
§ 6 Abs. 2 22.02.2013 01.08.2013 aufgehoben G 2013 203
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Änderungstabelle - nach Beschlussdatum

Beschlussdatum Inkrafttreten Element Änderung Fundstelle G
10.04.2002 01.06.2002 Erlass Erstfassung G 2002 169
19.01.2005 01.02.2005 § 4 Abs. 3 geändert G 2005 17
20.09.2006 01.11.2006 § 5 Titel geändert G 2006 257
22.02.2013 01.08.2013 § 1 Abs. 1bis eingefügt G 2013 203
22.02.2013 01.08.2013 § 1 Abs. 2 geändert G 2013 203
22.02.2013 01.08.2013 § 1 Abs. 3 geändert G 2013 203
22.02.2013 01.08.2013 § 2 Abs. 3 geändert G 2013 203
22.02.2013 01.08.2013 § 2 Abs. 4 eingefügt G 2013 203
22.02.2013 01.08.2013 § 4 Abs. 1 geändert G 2013 203
22.02.2013 01.08.2013 § 5 Abs. 1 geändert G 2013 203
22.02.2013 01.08.2013 § 6 Abs. 2 aufgehoben G 2013 203
06.07.2020 01.08.2020 § 4 Abs. 2 geändert G 2020-063
06.07.2020 01.08.2020 § 4 Abs. 3 geändert G 2020-063
06.07.2020 01.08.2020 § 4 Abs. 3, a. aufgehoben G 2020-063
06.07.2020 01.08.2020 § 4 Abs. 3, b. aufgehoben G 2020-063
06.07.2020 01.08.2020 § 5 Abs. 1 geändert G 2020-063
06.07.2020 01.08.2020 § 5 Abs. 1bis eingefügt G 2020-063
06.07.2020 01.08.2020 § 5 Abs. 2 geändert G 2020-063
05.04.2023 01.08.2023 § 4 Abs. 2 geändert G 2023-046
05.04.2023 01.08.2023 § 4 Abs. 5bis eingefügt G 2023-046
05.04.2023 01.08.2023 § 5 Abs. 1 geändert G 2023-046
05.04.2023 01.08.2023 § 5 Abs. 1bis geändert G 2023-046
05.04.2023 01.08.2023 § 5 Abs. 3 aufgehoben G 2023-046
05.04.2023 01.08.2023 § 5 Abs. 4 geändert G 2023-046



  

 

 

Richtlinien betreffend Ausstand in Berufungsverfahren 

vom 17.12.2021 

 

Der Universitätsrat der Universität Luzern, gestützt auf § 16 Absatz 1e des Universitätsgesetzes (SRL 539d), 
beschliesst: 

I. Anwendungsbereich 

1. Die vorliegenden Richtlinien gelten für alle Berufungsverfahren an der Universität Luzern. Sie sind analog 
anwendbar auf Beförderungs- und Umwandlungsentscheide betreffend Professorinnen und Professoren. 

2. Die Richtlinien sind durch sämtliche mit dem Berufungsgeschäft befassten Instanzen (Berufungskommis-
sion, Fakultät, Senat, Universitätsrat) einzuhalten, soweit nicht einzelne Bestimmungen der Sache nach nur 
für einzelne dieser Gremien anwendbar sind. 

3. Besteht mit Bezug auf das Verfassen des Strukturberichts der Fakultät oder des Ausschreibungstextes ein 
Anschein der Befangenheit von Gremienmitgliedern, so sind die vorliegenden Richtlinien sinngemäss an-
wendbar. 

II. Bedeutung der Richtlinien 

1. Die Ausstandsgründe für Personen, die an Berufungsverfahren mitwirken, bestimmt sich nach § 14 Abs. 1 
und 2 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRG, SRL 40), der wie folgt lautet: 

2 Der auf einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft beruhende Ausstandsgrund 

bleibt auch nach deren Auflösung weiter bestehen. *
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2.  Die Offenlegung möglicher Interessenkonflikte von Gutachtern und Gutachterinnen (nicht aber für sonstige 
Mitwirkende an Berufungsverfahren) ist in § 27 Abs. 5 des Statuts der Universität Luzern (SRL 539c) gere-
gelt, der wie folgt lautet: 

 

3. Die vorliegenden Richtlinien sollen eine einheitliche Anwendung der Ausstandsbestimmungen des VRG 
(insbes. § 14 Abs. 1 Bst. g VRG) gewährleisten, unter Berücksichtigung der im Statut und im Berufungsreg-
lement erwähnten möglichen Befangenheiten. 

III. Ausstandsgründe 

1. Bei Vorliegen von persönlichen Beziehungen i.S.v. § 14 Abs. 1 und 2 VRG besteht die Ausstandspflicht 
zwingend und ausnahmslos sowohl für die Mitglieder der mit der Berufung befassten Personen wie auch 
für Gutachterinnen und Gutachter. 

2. Ein Ausstandsgrund i.S.v. § 14 Abs. 1 Bst. g VRG (Anschein der Befangenheit aus einem anderen sachlich 
vertretbaren Grund) ist für Mitglieder von mit der Berufung befassten Gremien sowie für externe Gutachte-
rinnen und Gutachter insbesondere dann zu bejahen, wenn diese Personen 

a) eine Kandidatin oder einen Kandidaten im Rahmen einer Qualifikationsarbeit (insbes. Dissertation 
oder Habilitation) oder -stelle betreuen oder betreut haben; 

b) in einem Arbeits- oder einem ähnlichen Abhängigkeitsverhältnis zu einer Kandidatin oder einem 
Kandidaten stehen oder in den letzten fünf Jahren gestanden haben; 

c) mit einer Kandidatin oder einem Kandidaten eine enge Freundschaft pflegen oder wenn ernsthafte 
Konflikte bestehen; 

d) sich öffentlich in einer Weise über eine Kandidatin oder einen Kandidaten geäussert haben, die sie 
als befangen erscheinen lassen;  

e) gemeinsam mit einer Kandidatin oder einem Kandidaten an wissenschaftlichen Projekten oder Pub-
likationen mitwirken oder in den letzten fünf Jahren mitgewirkt haben, sofern die Mitwirkung als Aus-
druck einer besonders engen Zusammenarbeit erscheint; 

f) eine anderweitige enge wissenschaftliche Kooperation mit einer Kandidatin oder einem Kandidaten 
pflegen oder in den letzten fünf Jahren gepflegt haben; 

g) erhebliche persönliche Interessen an der Berufung einer bestimmten Kandidatin oder eines be-
stimmten Kandidaten haben; 

h) mit einer Kandidatin oder einem Kandidaten in einem erheblichen, über das übliche Mass hinausge-
henden wissenschaftlichen Konkurrenzverhältnis stehen. 

3. Kein Ausstandsgrund liegt in der Regel dann vor, wenn eine Person (ohne dass ein Grund nach Ziff. 2. vor-
liegt) 

a) als Mitglied einer Fakultät oder einer Kommission zu einem früheren Zeitpunkt Entscheidungen im 
Zusammenhang mit dem Berufungsverfahren getroffen hat; 

b) Mitglied der gleichen wissenschaftlichen Organisation (z.B. Forschungsförderungsorganisation, 
Scientific Board) ist wie eine Kandidatin oder ein Kandidat; 

5 Für externe Gutachten, welche im Zusammenhang mit Berufungen oder Beförderungen 

auf eine Professur erstellt werden, gilt folgende Anforderung: Sie müssen über Bezie-

hungen zwischen Gutachterin und begutachteter Person Auskunft geben. Offenzulegen 

sind insbesondere Verhältnisse Lehrerin/Schüler beziehungsweise solche der Promoti-

onsbetreuung, die gemeinsame Tätigkeit im Vorstand einer wissenschaftlichen Vereini-

gung, die gemeinsame Herausgeberschaft von Sammelbänden oder wissenschaftlichen 

Zeitschriften, häufige gemeinsame Auftritte und biologische oder soziale Verwandt-

schaft.
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c) die Dissertation oder Habilitation einer Kandidatin oder eines Kandidaten begutachtet hat; 

d) sich im wissenschaftlichen oder öffentlichen Diskurs kritisch zu Publikationen oder Thesen einer 
Kandidatin oder eines Kandidaten geäussert hat. 

4. Entscheidend für das Vorliegen eines Ausstandsgrundes ist nicht, ob sich eine Person befangen fühlt, son-
dern ob aus objektiven Gründen und aus einer Aussenperspektive der Anschein der Befangenheit besteht. 

IV. Vorgehen bei Vorliegen eines Ausstandsgrundes 

1. Ausstandspflichtige Mitglieder einer Berufungskommission haben die Kommission auf Dauer zu verlassen 
und sich jeder Einflussnahme auf das Verfahren zu enthalten.  

2. Betrifft der Ausstandsgrund ein Mitglied der Berufungskommission, entscheidet die Berufungskommission 
darüber, ob der Fakultät ein Antrag auf Änderung oder Ergänzung der Kommission zu stellen ist. 

3. Ist ein wesentlicher Teil der Mitglieder der Berufungskommission befangen und erscheint dadurch die 
Glaubwürdigkeit der Kommission als erheblich beeinträchtigt, ist das laufende Verfahren zu unterbrechen 
und die Kommission teilweise oder ganz neu zu besetzen. 

4. Liegt zwischen einem/r externen Gutachter oder Gutachterin und der Kandidatin oder dem Kandidaten ein 
Ausstandsgrund vor, darf ein bereits erstelltes Gutachten im Verfahren nicht verwendet werden. In anderen 
Fällen (insbesondere bei der Befangenheit eines/r externen Gutachters oder Gutachterin gegenüber einer 
anderen Kandidatin oder einem anderen Kandidaten), entscheidet die Berufungskommission darüber, ob 
das Gutachten verwendet werden kann und ob allenfalls weitere Gutachten einzuholen sind.  

5. Betrifft der Ausstandsgrund ein anderes mit dem Berufungsverfahren befasstes Gremium (Fakultät, Senat, 
Universitätsrat), so enthält sich die ausstandspflichtige Person jeder Mitwirkung bei der Beratung und Be-
schlussfassung.  

V. Folgen der Verletzung der Ausstandspflicht 

Abschnitte des Verfahrens, bei welchen ausstandspflichtige Personen mitgewirkt haben, müssen unter Aus-
schluss der ausstandspflichtigen Mitglieder wiederholt werden. Probevorträge müssen nicht wiederholt wer-
den. 

VI. Selbstdeklaration und Anzeige 

1. Der oder die Vorsitzende des mit dem Geschäft befassten Gremiums sorgt dafür, dass die Ausstandsbe-
stimmungen frühzeitig allen Beteiligten zur Kenntnis gebracht werden. Die Zusammensetzung der Beru-
fungskommission wird den Kandidatinnen und Kandidaten auf Anfrage bekanntgegeben; den zu einem 
Probevortrag eingeladenen Personen wird die Zusammensetzung der Kommission spätestens mit der Ein-
ladung zum Vortrag mitgeteilt. 

2. Externe Gutachter sowie Gremienmitglieder, auf die ein Ausstandsgrund zutrifft, melden dies sofort dem 
oder der Vorsitzenden des betroffenen Gremiums (§ 15 Abs. 1 VRG).  

3. Verlangt eine Kandidatin oder ein Kandidat den Ausstand einer Person, so hat sie dies sofort nach Be-
kanntwerden oder Entstehen des Ausstandsgrundes dem oder der Vorsitzenden des betroffenen Gremi-
ums anzuzeigen (§ 15 Abs. 2 VRG). Betrifft der Ausstandsgrund den oder die Vorsitzende, so erfolgt die 
Anzeige an die Dekanin oder den Dekan, falls dieser betroffen ist an den Prorektor oder die Prorektorin 
Personal und Professuren. 

VII. Entscheid 

1. Ist der Ausstand streitig oder besteht Uneinigkeit über die konkreten Folgen eines Ausstandsgrundes, ent-
scheidet das betroffene Gremium, wobei der oder die Betroffene anzuhören ist, für den Entscheid jedoch in 
den Ausstand tritt (§ 16 Abs. 1 VRG). Betrifft der Ausstand ein Mitglied der Berufungskommission, so 
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nimmt der oder die Vorsitzende vorgängig Rücksprache mit der Prorektorin oder dem Prorektor Personal 
und Professuren. 

2. Beratungen und Entscheidungen betreffend Ausstandsgründe und Ausstand werden im Protokoll des be-
troffenen Gremiums so festgehalten, dass sie nachvollziehbar und rekonstruierbar sind. 

3. Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat ein Ausstandsbegehren gestellt und wird dieses abgelehnt, wird die-
ser Entscheid ihr oder ihm schriftlich und begründet mitgeteilt. 

VIII. Inkrafttreten und Übergangsrecht 

1. Die Richtlinien treten mit Wirkung per 1. Januar 2022 in Kraft. 

2. Die Richtlinien sind auch für zu diesem Zeitpunkt laufende Verfahren anwendbar. Ist zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens die Bewerbungsfrist bereits abgelaufen, sind die Bestimmungen insoweit anwendbar, als es 
die bereits eingeleiteten Verfahrensschritte zulassen; Abweichungen von den Richtlinien bedürfen wichtiger 
Gründe, die im Berufungsbericht zu erläutern sind. 

 
  

Regierungsrat Marcel Schwerzmann  
Präsident des Universitätsrates  
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